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Die schweizerische Zeitschrift für das Forstwesen erscheint bei Orell, ckühll ck Tie.

in Zürich alle Monate 1—2 Bogen stark, im Ganzen per Jahr ISBogen.
Der Abonnementspreis beträgt jährlich 2Frk. 3t)Rp. franko durch die ganze

Schweiz. Bestellungen können bei allen Postämtern gemacht werden.

An unsere Leser!
Die forstliche Zeitschrift wird auch im neuen Jahr ihrer Aufgabe,

bestehend in der Förderung der schweizerischen Forstwirthschaft, nach Kräften
nachzukommen suchen und sich Mühe geben, ihren Lesern von den mit
dem Forstwesen in engerem Zusammenhange stehenden Veränderungen in
der Gesetzgebung, im Forstpersonal u. s f. Kenntniß zu geben. Es wird
aber der Redaktion nur dann gelingen, ihre Aufgabe so zu lösen, daß die

Leser nicht zu Klagen berechtigt sind, wenn sie von ihren Korrespondenten
und Allen, die neue Beobachtungen oder Erfahrungen auf dem Gebiete

des Forstwesens gemacht haben, unterstützt wird. Wir richten daher an

Alle, denen das Gedeihen der forstlichen Zeitschrist am Herzen liegt,
namentlich aber an die vom Forstvereine selbst bezeichneten Korrespondenten
die freundliche Bitte, uns möglichst häufig forstliche Nachrichten und

Originalaufsätze zugehen zu lassen. Nur eine vielseitige Betheiligung
schützt vor Einseitigkeit und nur dann können unsere Leser von den

Zuständen und Fortschritten unserer Forstwirthschaft ein richtiges Bild
erhalten, wenn ihnen in der Zeitschrift von allen wesentlichen Veränderungen
in den einzelnen Kantonen Kenntniß gegeben wird. — Mögen also recht

viele unserer Leser zu Mitarbeitern werden, dannn werden Alle dabei

gewinnen und unsere Zeitschrift wird nach und nach das werden, was sie sein

soll, das Organ des schweizerischen Forstvercines, dem alle Theile unseres

schönen Landes gleich nahe liegen. Die Redaktion.
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